
Zusatzprotokoll zum Abkommen vom 12. September 1963 zur Gründung einer 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Türkei für die Übergangsphase der Assoziation 
Vom 23. November 1970 

(BGBl. 1972 II S. 385) 
 

- Auszug – 
 

Titel II. 
Freizügigkeit und Dienstleistungsverkehr 

Kapitel I. 
Arbeitskräfte 

 
 Art. 36 
[Freizügigkeit] 
Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
und der Türkei wird nach den Grundsätzen des Artikels 12 des 
Assoziierungsabkommens zwischen dem Ende des zwölften und dem Ende des 
zweiundzwanzigsten Jahres nach dem Inkrafttreten des genannten Abkommens 
schrittweise hergestellt. 
Der Assoziationsrat legt die erforderlichen Regeln fest. 
 
 Art. 37 
[Diskriminierung] 
Jeder Mitgliedstaat sieht für die in der Gemeinschaft beschäftigten Arbeitnehmer 
türkischer Staatsangehörigkeit eine Regelung vor, die in bezug auf die 
Arbeitsbedingungen und das Entgelt keine auf der Staatsangehörigkeit beruhende 
Diskriminierung gegenüber Arbeitnehmern enthält, die Staatsangehörige der anderen 
Mitgliedstaaten sind. 
 
Art. 38 
[Assoziationsrat] 
Bis zur schrittweisen Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer zwischen den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Türkei kann der Assoziationsrat alle 
Fragen im Zusammenhang mit der geographischen und beruflichen Mobilität der 
Arbeitnehmer türkischer Staatsangehörigkeit, insbesondere der Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer der Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen prüfen, um die 
Beschäftigung dieser Arbeitnehmer in jedem Mitgliedstaat zu erleichtern. 
Zu diesem Zweck kann der Assoziationsrat Empfehlungen an die Mitgliedstaaten 
richten. 
 
Art. 39 
[Addition von Versicherungszeiten] 
(1) Der Assoziationsrat erläßt vor dem Ende des ersten Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Protokolls Bestimmungen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für 
Arbeitnehmer türkischer Staatsangehörigkeit, die von einem Mitgliedstaat in einen 
anderen zu- oder abwandern, sowie für deren in der Gemeinschaft wohnenden 
Familien. 
(2) Diese Bestimmungen müssen es ermöglichen, daß für Arbeitnehmer 
türkischer Staatsangehörigkeit die in den einzelnen Mitgliedstaaten zurückgelegten 
Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten in bezug auf Alters-, Hinterbliebenen- und 



Invaliditätsrenten sowie auf die Krankheitsfürsorge für den Arbeitnehmer und seine in 
der Gemeinschaft wohnende Familie nach noch festzulegenden Regeln 
zusammengerechnet werden. Mit diesen Bestimmungen dürfen die Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft nicht verpflichtet werden, die in der Türkei zurückgelegten Zeiten 
zu berücksichtigen. 
(3) Die genannten Bestimmungen müssen die Zahlung der Familienzulagen für 
den Fall sicherstellen, daß die Familie des Arbeitnehmers in der Gemeinschaft 
wohnhaft ist. 
(4) Für die Alters-, Hinterbliebenen- und Invaliditätsrenten, die auf Grund von 
nach Absatz 2 erlassenen Bestimmungen erworben wurden, muß die Möglichkeit 
einer Ausfuhr in die Türkei bestehen. 
(5) Die in diesem Artikel genannten Bestimmungen beeinträchtigen die sich aus 
den bilateralen Abkommen zwischen der Türkei und den Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft ergebenen Rechte und Pflichten insoweit nicht, als solche Abkommen 
für türkische Staatsangehörige eine günstigere Regelung vorsehen. 
 
Art. 40 
[Austausch junger Arbeitskräfte] 
Der Assoziationsrat kann an die Mitgliedstaaten und an die Türkei Empfehlungen zur 
Förderung des Austausches junger Arbeitskräfte richten; er läßt sich dabei von den 
Maßnahmen leiten, die den Mitgliedstaaten in Durchführung des Artikels 50 des 
Vertrags zur Gründung der Gemeinschaft getroffen werden. 
Kapitel II. 
Niederlassungsrecht, Dienstleistungen und Verkehr 
 
 Art. 41 
[Niederlassungsfreiheit] 
 (1) Die Vertragsparteien werden untereinander keine neuen Beschränkungen der 
Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs einführen. 
(2) Der Assoziationsrat setzt nach den Grundsätzen der Artikel 13 und 14 des 
Assoziierungsabkommens die Zeitfolge und die Einzelheiten fest, nach denen die 
Vertragsparteien die Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit und des freien 
Dienstleistungsverkehrs untereinander schrittweise beseitigen. 
 Der Assoziationsrat berücksichtigt bei der Festsetzung der Zeitfolge und der 
Einzelheiten für die verschiedenen Arten von Tätigkeiten die entsprechenden 
Bestimmungen, welche die Gemeinschaft auf diesen Gebieten bereits erlassen hat, 
sowie die besondere wirtschaftliche und soziale Lage der Türkei. Die Tätigkeiten, die 
in besonderem Maße zur Entwicklung der Erzeugung und des Handelsverkehrs 
beitragen, werden vorrangig behandelt. 
 
Art. 42 
[Verkehr] 
Der Assoziationsrat dehnt die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der 
Gemeinschaft, die den Verkehr betreffen, entsprechend den von ihm vor allem unter 
Berücksichtigung der geographischen Lage der Türkei festgelegten Einzelheiten auf 
die Türkei aus. Er kann unter den gleichen Bedingungen die Akte, welche die 
Gemeinschaft zur Durchführung dieser Bestimmungen für den Eisenbahn-, Straßen- 
und Binnenschiffsverkehr erlassen hat, auf die Türkei ausdehnen. 
(3) Erläßt die Gemeinschaft auf Grund von Artikel 84 Absatz 2 des Vertrags zur 
Gründung der Gemeinschaft Bestimmungen für die Seeschiffahrt und die Luftfahrt, 
so bestimmt der Assoziationsrat, ob, in welchem Umfang und nach welchem 



Verfahren Bestimmungen für die türkische Seeschiffahrt und Luftfahrt erlassen 
werden können. 
 ... 
Titel IV. 
Allgemeine und Schlußbestimmungen 
... 
 Art. 58 
[Diskriminierungsverbot] 
In den von diesem Protokoll erfaßten Bereichen 
– darf die von der Türkei gegenüber der Gemeinschaft angewandte Regelung 
zu keinen Diskriminierungen zwischen den Mitgliedstaaten, deren Staatsangehörigen 
oder deren Gesellschaften führen; 

– darf die von der Gemeinschaft gegenüber der Türkei angewandte 
Regelung zu keinen Diskriminierungen zwischen den türkischen 
Staatsangehörigen oder Gesellschaften führen. 

–  
Art. 59 
[Gleichbehandlung] 
In den von diesem Protokoll erfaßten Bereichen darf der Türkei keine günstigere 
Behandlung gewährt werden als diejenige, die sich die Mitgliedstaaten untereinander 
auf Grund des Vertrags zur Gründung der Gemeinschaft einräumen. 
 
Art. 60 
[Störungen] 
(1) Treten in einem Wirtschaftsbereich der Türkei ernste Störungen auf oder wird 
die äußere finanzielle Stabilität der Türkei durch ernste Störungen beeinträchtigt oder 
tauchen Schwierigkeiten auf, welche die wirtschaftliche Lage eines Gebiets der 
Türkei verschlechtern, so kann die Türkei die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
treffen. 
 Diese Maßnahmen sowie die Einzelheiten ihrer Durchführung werden 
unverzüglich dem Assoziationsrat bekanntgegeben. 
(3) Treten in einem Wirtschaftsbereich der Gemeinschaft oder eines oder 
mehrerer Mitgliedstaaten ernste Störungen auf oder wird die äußere finanzielle 
Stabilität eines oder mehrerer Mitgliedstaaten durch ernste Störungen beeinträchtigt 
oder tauchen Schwierigkeiten auf, welche die wirtschaftliche Lage eines Gebiets der 
Gemeinschaft verschlechtern, so kann die Gemeinschaft die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen treffen oder den oder die betreffenden Mitgliedstaaten zu 
derartigen Maßnahmen ermächtigen. 
 Diese Maßnahmen sowie die Einzelheiten ihrer Durchführung werden 
unverzüglich dem Assoziationsrat bekanntgegeben. 
(3) Bei der Durchführung der Absätze 1 und 2 sind vorzugsweise Maßnahmen zu 
wählen, die das Funktionieren der Assoziation so wenig wie möglich stören. Diese 
Maßnahmen dürfen nicht über das zur Behebung der aufgetretenen Schwierigkeiten 
unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. 
(4) Über die gemäß den Absätzen 1 und 2 getroffenen Maßnahmen können 
Konsultationen im Assoziationsrat stattfinden. 
 
Art. 61 
[Übergangsphase] 
Unbeschadet der Sonderbestimmungen dieses Protokolls erstreckt sich die 
Übergangsphase auf einen Zeitraum von zwölf Jahren. 



... 
 


